
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Korrektur Broschüre: Vertretung in der Kindertagespflege – Grundlagen und 
Ansätze 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im vergangenen Monat haben wir unsere Broschüre „Vertretung in der 

Kindertagespflege. Grundlagen und Ansätze – eine sächsische Arbeitshilfe“ 

veröffentlicht. Im Folgenden erhalten Sie Ergänzungen bzw. Korrekturen zur 

Broschüre. Wir möchten uns für die entstandenen Fehler recht herzlich 

entschuldigen. 

 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Simone Kühnert 
Projektkoordinatorin IKS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Projektkoordinatorin 

Simone Kühnert 

 

Telefon: 0375 – 883 780 01 

Telefax: 0375 – 883 780 00 

E-Mail:   simone.kuehnert@parisax.de 

Dresden, 25.03.2013 

 

 Zwickau,  den  18. 07. 2014 
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Ergänzung zu 7.2. und 7.3. hinsichtlich der Betriebskostenpauschale: 
 

Die Betriebskostenpauschale kann nur für den Raum sowie für die Anzahl der 

Kinder geltend gemacht werden, die tatsächlich betreut wurden. Die 

Betriebskostenpauschale für das „Vertretungskind“ kann demnach nur im 

Vertretungsfall geltend gemacht werden, wenn die Vertretungsperson das Kind in 

eigenen oder eigens angemieteten Räumen betreut. 

 

 

Korrektur zu 8.1. Stadt Heidenau 

 

Die Vertretungslösungen werden nur noch in Anlehnung an die ‚Mobile Ersatz-

Tagespflegeperson‘ und das ‚Stützpunkt-Modell‘, jedoch nicht mehr in Anlehnung 

an das Modell ‚Vier plus Eins‘ praktiziert. 

 

Finanziert werden in Ausfallzeiten zusätzlich zu den beschriebenen 10 Tagen pro 

Kalenderjahr bei Krankheit, 4 Tage für notwendige Arztbesuche. Beides kann nur 

mit ärztlicher Bescheinigung genutzt werden. 

 

Die finanzierten Urlaubtage wurden auf 27 Tage pro Kalenderjahr erhöht. 

 

Für die Begleitung, Unterstützung und die Betreuung im Vertretungsfall erhalten 

die Vertretungspersonen nach Variante I einen Aufwendungsersatz in Höhe von 

1250,00 € für 4 h/Tag an 5 Tagen pro Woche bzw. nach Variante II 1870,00 € für  

6 h/Tag an 5 Tagen pro Woche. 

 

Die Vergütung der entstandenen Mehrstunden in Ausfallzeiten einer 

Kindertagespflegeperson werden mit 10,50 € pro Stunde vergütet, wenn ein 

Ausgleich außerhalb von Vertretungszeiten nicht möglich ist. 

 

Als Ansprechpartnerin für Fragen zur Vertretungslösung in der Stadt Heidenau 

steht 

Frau Dörte Pfetzer (Sachbearbeiterin) 

Tel.: 03529/ 571-361 

zur Verfügung. 

 

Änderungen zu den Daten und Fakten der Stadt Heidenau: 

 

Gesamtkapazität der Stadt Heidenau  

(Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft): 

 

 

684 

Gesamtanzahl Kitas inkl. Horte Stadt Heidenau: 10 

 


